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Besondere Anforderungen an Betreiber einer Internetplattform 

§ 5. (1) Betreiber einer Internetplattform sind im Zusammenhang mit Emissionen, die in den 
Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes fallen, zur Vermittlung von Wertpapieren oder 
Veranlagungen zwischen Anlegern und Emittenten berechtigt, sofern sie im Fall der Anlageberatung oder 
der Annahme und Übermittlung von Aufträgen, welche Wertpapiere oder Veranlagungen zum 
Gegenstand haben, die von § 1 Z 7 WAG 2018 erfasst werden, über eine Berechtigung zur Erbringung 
von Wertpapierdienstleistungen gemäß § 3 Abs. 2 Z 1 oder Z 3 WAG 2018 oder im Fall der Vermittlung 
von Veranlagungen über eine Berechtigung nach § 94 Z 75 GewO 1994 verfügen. Betreiber einer 
Internetplattform dürfen nicht gleichzeitig über eine Konzession nach dem AIFMG, dem 
Zahlungsdienstegesetz 2018 – ZaDiG 2018, BGBl. I Nr. 17/2018, dem 
Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 – VAG 2016, BGBl. I Nr. 34/2015 oder dem E-Geldgesetz 2010, 
BGBl. I Nr. 107/2010, verfügen. Die Einhaltung der Pflichten der Abs. 2 bis 8 ersetzt nicht die 
Einhaltung der Vorschriften der GewO 1994, des BWG oder des WAG 2018. 

(2) Betreiber einer Internetplattform haben, 

 1. sofern auf sie nicht die Bestimmungen des Finanzmarkt-Geldwäschegesetzes – FM-GwG, 
BGBl. I Nr. 118/2016, anwendbar sind, die Bestimmungen über Maßnahmen zur Verhinderung 
der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung gemäß §§ 365m bis 365z GewO 1994 in 
Bezug auf Emittenten und Anleger einzuhalten, und 

 2. die Identitäten der Emittenten, welche ihre Internetplattform nutzen, sowie bei Abschluss eines 
Vertrages über den Erwerb von Wertpapieren oder Veranlagungen über die Internetplattform des 
Betreibers, jene des Anlegers, festzustellen. 

(3) Betreiber einer Internetplattform haben zumindest folgende Informationen auf ihrer 
Internetplattform auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung zu stellen: 
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 1. Angaben über den Betreiber der Internetplattform: Rechtsform, Firma, Sitz, Angabe der 
Organwalter, Angabe der Eigentümer sowie Offenlegung aller mit wenigstens 25% beteiligten 
wirtschaftlichen Eigentümer, im Fall von juristischen Personen mit Firmenbuchauszug und 
Angabe des Unternehmensgegenstandes, während des ersten Jahres der Geschäftstätigkeit die 
Eröffnungsbilanz, danach den aktuellen Jahresabschluss; sofern keine gesetzliche Pflicht zur 
Aufstellung eines Jahresabschlusses oder einer Eröffnungsbilanz besteht, einen Hinweis darauf; 

 2. Angabe der Auswahlkriterien für die Zulassung von Emittenten auf der Internetplattform; 

 3. Angabe der Art, Häufigkeit und Höhe der von Anlegern und Emittenten eingehobenen Entgelte; 

 4. Informationen gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 bis 4 und gemäß § 4 Abs. 4 bis zum Ende des 
Angebotszeitraums, wobei die Informationen der jeweiligen Emission klar zuordenbar sein 
müssen. 

(4) Für die inhaltliche Richtigkeit der Informationen gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 bis 4 und gemäß § 4 
Abs. 4 sind die jeweiligen Emittenten verantwortlich. Sofern keine Prüfung nach § 4 Abs. 9 erfolgt, hat 
der Betreiber einer Internetplattform jedoch die vom Emittenten gemäß § 4 Abs. 1 Z 1 bereitgestellten 
Informationen hinsichtlich ihrer Vollständigkeit, Verständlichkeit und Kohärenz mit den Informationen 
nach § 4 Abs. 1 Z 2 bis 4 zu prüfen und, sofern diese Kriterien erfüllt sind, über die erfolgte Prüfung eine 
Bestätigung auszustellen. Betreiber einer Internetplattform sind hinsichtlich der nach Abs. 3 Z 4 zu 
veröffentlichenden Informationen Auftragsverarbeiter im Sinne des Art. 4 Z 8 der 
Verordnung (EU) 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener 
Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-
Grundverordnung), ABl. Nr. L 119 vom 04.05.2016 S.1, in der Fassung der Berichtigung ABl. Nr. L 314 
vom 22.11.2016 S.72. 

(5) Betreiber einer Internetplattform dürfen für den Zugang zu den Informationen nach Abs. 3 Z 1 
bis 3, den Informationen nach § 4 Abs. 1 Z 1 und 4 und den Aktualisierungen dieser Informationen nach 
§ 4 Abs. 4 weder eine Registrierung, noch die Akzeptanz einer Haftungsbegrenzungsklausel, noch die 
Entrichtung einer Gebühr verlangen. 

(6) Sonstige für Betreiber einer Internetplattform nach anderen Bundesgesetzen bestehende 
Informationspflichten bleiben unberührt. 

(7) Betreibern einer Internetplattform ist es untersagt, auf ihrer Internetplattform selbst als Emittent 
zu agieren. Das Agieren als Anleger auf der eigenen Internetplattform ist nur zulässig, wenn es sich um 
eine geringfügige Beteiligung handelt, die ausschließlich dazu dient, den Informationsfluss zwischen 
Emittenten und Anlegern zu erleichtern und darauf ausdrücklich hingewiesen wird. 

(8) Der Plattformbetreiber hat die Anleger in geeigneter Weise darauf hinzuweisen, dass der Erwerb 
von Wertpapieren oder Veranlagungen mit dem Risiko eines teilweisen oder vollständigen Verlusts des 
investierten Geldes verbunden ist und Anleger daher die Risikohinweise im Informationsblatt gemäß § 4 
Abs. 1 Z 1 beachten sollten. Vor Kauf eines angebotenen Anlageprodukts hat der Plattformbetreiber 
sicherzustellen, dass der Anleger bestätigt, folgenden Warnhinweis gelesen zu haben: „Mir ist bewusst, 
dass es sich bei den vermittelten Kapitalanlagen um keine Sparprodukte handelt und ich das Risiko trage, 
das angelegte Geld ganz oder teilweise zu verlieren. Ebenso ist mir bewusst, dass die Anlage durch keine 
Sicherheit geschützt ist. 
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